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Bescheinigung für berücksichtigungsfreie Tage 
 
Seit dem 1. Januar 2008 muss der Fahrer den Kontrollbeamten auf Verlangen jederzeit die 
Fahrerunterlagen (verwendete Schaublätter, Fahrerkarte, handschriftlichen Aufzeichnungen und 
Ausdrucke im Original) des laufenden Tages und der vorausgegangenen 28 Tage vorlegen 
können (Art. 26 Abs. 4 i. V. m. Art. 29 VO (EG) Nr. 561/2006).  
 
Die Fahrer, die Fahrerunterlagen nach o. g. Verordnung nicht vorlegen können, weil sie an be-
stimmten Tagen keine Fahrzeuge oder nur solche Fahrzeuge gelenkt haben, für deren Führen 
eine Nachweispflicht nicht besteht, haben den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen für 
diese Tage eine Bescheinigung des Unternehmers unter Angabe und Gründe über die arbeits-
freie Zeit auszuhändigen. Die Europäische Kommission hatte hierzu im Jahr 2007 eine Vorlage 
veröffentlicht, die im grenzüberschreitenden Verkehr einzusetzen ist. Diese Vorlage wurde nun 
mit dem Beschluss der Kommission 2009/9895 geändert, so dass die neue Vorlage zu ver-
wenden ist. Da die neue Vorlage um weitere Fälle ergänzt wurde, ist nun eine Unterscheidung 
zwischen nationaler und internationaler Bescheinigung nicht mehr notwendig. 
 
Die Bescheinigung gilt für bestimmte Tätigkeiten, die während des in Artikel 15 Absatz 7 Buch-
stabe a der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 genannten Zeitraums, d. h. während des laufenden 
Tages und der vorausgehenden 28 Tage, ausgeübt werden. 
 
Die Bescheinigung darf ausgestellt werden, wenn der Fahrer: 
 

 erkrankt war; 

 sich im Erholungsurlaub als Teil seines Jahresurlaubs im Sinne der in dem Mitgliedstaat, 
in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, geltenden Rechtsvorschriften befunden hat; 

 sich im Urlaub oder in Ruhezeit befunden hat; 

 ein vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder des AETR aus-
genommenes Fahrzeug gelenkt hat; 

 andere Tätigkeiten als Lenktätigkeiten ausgeführt hat; 

 zur Verfügung stand 
 

und es nicht möglich war, diese Tätigkeiten mit dem Kontrollgerät zu erfassen. 
 
Das Kästchen „Urlaub oder Ruhezeit“ darf angekreuzt werden, wenn der Fahrer keine Lenk- 
oder sonstigen Tätigkeiten ausgeübt hat oder nicht zur Verfügung stand, nicht erkrankt war und 
sich nicht im Erholungsurlaub befand, was auch Fälle wie Kurzarbeit, Streik oder Aussperrung 
einschließt. 
 
Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, die Verwendung dieses Formblatts zu verlangen. Ist 
jedoch die Ausstellung eines Formblatts vorgeschrieben, so muss dieses standardisierte Form-
blatt anerkannt werden. Für die normalen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeiten darf jedoch 
keine Verwendung von Formblättern vorgeschrieben werden.  
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Alle Felder des Formblatts sind maschinenschriftlich auszufüllen. Das Formblatt ist nur gültig, 
wenn es von einem Vertreter des Unternehmens und vom Fahrer vor Antritt der Fahrt unter-
zeichnet wurde. Selbständig tätige Fahrer unterzeichnen sowohl als Vertreter des Unter-
nehmens wie auch als Fahrer. Nur das im Original unterzeichnete Formblatt ist gültig. Der Text 
des Formblatts darf nicht verändert werden. Das Formblatt darf weder vorab unterzeichnet noch 
handschriftlich verändert werden. Soweit nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu-
lässig, kann ein Fax oder eine digitalisierte Kopie anerkannt werden. Das Formblatt kann mit 
dem Unternehmenslogo und den Adressangaben auf Papier ausgedruckt werden, wobei 
allerdings die Felder mit den Angaben zum Unternehmen trotzdem auszufüllen sind. 
 
Wichtig! Die Bescheinigung ist nicht erforderlich für Tätigkeiten, die vom Fahrtenschreiber er-
fasst werden können. Hauptquelle von Informationen bei Straßenkontrollen sind Auf-
zeichnungen des Fahrtenschreibers. Das Fehlen von Aufzeichnungen sollte nur gerechtfertigt 
sein, wenn Fahrtenschreiberaufzeichnungen, einschließlich manueller Einträge, aus objektiven 
Gründen nicht möglich waren.  


